
 

 
 

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 
 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Delticom AG gemäß § 161 AktG 

1. Die Delticom AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 17.03.2015 den Emp-
fehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 24.06.2014, veröf-
fentlicht im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 30.09.2014 bis einschließlich 12.06.2015 mit 
folgenden Abweichungen entsprochen: 

Der Empfehlung gemäß Ziffer 3.8 des Kodex, für die Mitglieder des Aufsichtsrats einen 
Selbstbehalt in der D&O-Versicherung zu vereinbaren, wurde nicht entsprochen. Wir sind 
der Auffassung, dass das Engagement und die Verantwortung, mit der die Mitglieder des 
Aufsichtsrats ihre Aufgaben wahrnehmen, durch Vereinbarung eines Selbstbehaltes nicht 
verbessert werden.  

Der Empfehlung gemäß Ziffer 4.2.3 Absatz 2 Satz 6 des Kodex, dass die Vergütung insge-
samt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen auf-
weisen soll, wurde nicht. Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2012 das System der Vorstandsver-
gütung grundlegend überarbeitet und ein differenziertes, den Vorgaben des Gesetzes zur 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung genügendes System geschaffen. Hierbei unter-
liegt die Summe aus Erfolgs- und Ermessenstantieme einem zweifachen Cap. Es ist jedoch 
weder ein Cap für die Gesamtvergütung, noch für jede variable Vergütungskomponente 
einzeln oder Nebenleistungen vorgesehen. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass dieses 
System einen angemessenen Schutz vor ausufernden Vergütungen zu Lasten der Gesell-
schaft bietet und möchte daher im Interesse der Regelungskonstanz von erneuten Ände-
rungen absehen, wenn er diese nicht für zwingend erforderlich erachtet. 

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.3.1 des Kodex, abhängig von den spezifischen Gegeben-
heiten Ausschüsse im Aufsichtsrat zu bilden, wurde nicht entsprochen. Nach unserer Auf-
fassung ist es nicht sinnvoll, bei einem mit drei Mitgliedern besetzten Aufsichtsrat Aus-
schüsse zu bilden. Dementsprechend wurde auch den weiteren Empfehlungen in Ziffer 5.3 
des Kodex betreffend Aufsichtsratsausschüsse nicht entsprochen. 

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Kodex, bei der Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats konkrete Ziele zu benennen und dabei insbesondere eine angemessene Beteili-
gung von Frauen vorzusehen, wurde nicht entsprochen. Der Aufsichtsrat legt bei seiner Be-
setzung ausschließlich Wert auf die Kompetenz und Qualifikation der Kandidaten. Wir sind 
der Auffassung, dass dies im Interesse der Delticom AG ist. Vor diesem Hintergrund hat 
sich der Aufsichtsrat auch keine konkreten Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichts-
rats gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Kodex gegeben. Dementsprechend wurde auch den an 
die Zielsetzung anknüpfenden Empfehlungen gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 3 des Kodex, dass 
Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien diese Ziele berücksichtigen 
sollen und dass die Zielsetzung des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung im Corpo-
rate Governance Bericht veröffentlicht werden sollen, nicht entsprochen. 

2. Den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
05.05.2015 hat die Delticom AG seit ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 12.06.2015 
und wird die Delticom AG auch zukünftig mit folgenden Abweichungen entsprechen: 

Der Empfehlung gemäß Ziffer 3.8 des Kodex, für die Mitglieder des Aufsichtsrats einen 
Selbstbehalt in der D&O-Versicherung zu vereinbaren, wurde nicht und wird auch zukünftig 
nicht entsprochen. Wir sind der Auffassung, dass das Engagement und die Verantwortung, 
mit der die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Aufgaben wahrnehmen, durch Vereinbarung 
eines Selbstbehaltes nicht verbessert werden.  



  

Der Empfehlung gemäß Ziffer 4.2.3 Absatz 2 Satz 6 des Kodex, dass die Vergütung insge-
samt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen auf-
weisen soll, wurde nicht und wird auch zukünftig nicht entsprochen. Der Aufsichtsrat hat im 
Jahr 2012 das System der Vorstandsvergütung grundlegend überarbeitet und ein differen-
ziertes, den Vorgaben des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung genü-
gendes System geschaffen. Hierbei unterliegt die Summe aus Erfolgs- und Ermessenstan-
tieme einem zweifachen Cap. Es ist jedoch weder ein Cap für die Gesamtvergütung, noch 
für jede variable Vergütungskomponente einzeln oder Nebenleistungen vorgesehen. Der 
Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass dieses System einen angemessenen Schutz vor aus-
ufernden Vergütungen zu Lasten der Gesellschaft bietet und möchte daher im Interesse der 
Regelungskonstanz von erneuten Änderungen absehen, wenn er diese nicht für zwingend 
erforderlich erachtet. 

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.3.1 des Kodex, abhängig von den spezifischen Gegeben-
heiten Ausschüsse im Aufsichtsrat zu bilden, wurde nicht und wird auch zukünftig nicht ent-
sprochen. Nach unserer Auffassung ist es nicht sinnvoll, bei einem mit drei Mitgliedern be-
setzten Aufsichtsrat Ausschüsse zu bilden. Dementsprechend wurde nicht und wird auch 
zukünftig nicht den weiteren Empfehlungen in Ziffer 5.3 des Kodex betreffend Aufsichts-
ratsausschüsse entsprochen. 

Der Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Kodex, bei der Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats konkrete Ziele zu benennen und Regelgrenzen für die Zugehörigkeitsdauer zum 
Aufsichtsrat festzulegen, wurde nicht und wird auch zukünftig nicht entsprochen. Der Auf-
sichtsrat legt bei seiner Besetzung ausschließlich Wert auf die Kompetenz und Qualifikation 
der Kandidaten. Wir sind der Auffassung, dass dies im Interesse der Delticom AG ist. Vor 
diesem Hintergrund hat sich der Aufsichtsrat auch keine konkreten Ziele für die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Kodex gegeben und wird sich 
auch zukünftig keine solchen konkreten Ziele geben. Dementsprechend wurde nicht und 
wird auch zukünftig nicht den an die Zielsetzung anknüpfenden Empfehlungen gemäß Ziffer 
5.4.1 Abs. 3 des Kodex, dass Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremi-
en diese Ziele berücksichtigen sollen und dass die Zielsetzung des Aufsichtsrats und der 
Stand der Umsetzung im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden sollen, ent-
sprochen. 

 

Hannover, den 15. März 2016 

 

Der Vorstand 

Der Aufsichtsrat 

 


